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Bericht 

des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 

über die Regierungsvorlage (1317 der Beila­
gen): Bundesgesetz über den Verkehr mit 
Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittel-

gesetz - PMG) 

Durch die gegenständliche Regierungsvorlage 
soll sichergestellt werden, daß nur solche Pflanzen­
schutzmittel in Verkehr gebracht werden, die 
biologisch wirksam sind und bei sachgerechter 
Anwendung keine schädlichen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Menschen haben sowie zu 
keinen unvertretbaren Beeinträchtigungen der Um­
welt führen können. 

Als Neuerung gegenüber der bisherigen Rechts­
lage sieht die Regierungsvorlage in Übereinstim­
mung mit den vom Gesundheitsressort gestellten 
fachlichen Anforderungen ausdrücklich vor, daß 
alle Pflanzenschutzmittel vor ihrer Zulassung 
verpflichtend einer umfassenden toxikologischen 
und ökotoxikologischen Begutachtung zu unterzie-. 
hen sind. 

Weiters ist hervorzuheben, daß die Zulassung auf 
längstens zehn Jahre befristet wird und Abänderun­
gen und Aufhebungen der Zulassungen von Amts 
wegen vorgesehen sind, wenn auch nur eine der 
Zulassungsvoraussetzungen nicht oder nicht mehr 
erfüllt ist. 

Für die nach dem Pflanzenschutzgesetz, BGB!. 
Nr. 124/1948, bzw. nach dem Forstgesetz 1975, 
BGB!. Nr. 440, genehmigten Pflanzenschutzmittel 
ist ein etappenweises Erlöschen der Zulassung 
innerhalb von längstens zehn Jahren nach Inkraft­
treten des Pflanzenschutzmittelgesetzes vorgese-

Ing. Schindlbacher 

Berichterstatter . 

hen; eine Erneuerung der Zulassung nach den 
strengen V oraussetiungen des Pflanzenschutzrrtit­
telgesetzes ist möglich. 

Durch das Pflanzenschutzmittelgesetz wird der 
III. Teil' des Pflanzenschutzgesetzes aufgehoben 
und dem § 46 des Forstgesetze~ 1975, soweit er sich 
auf Pflanzenschutzmittel bezieht, materiell dero-
giert. ' . . 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft hat 
den vorliegenden Gesetzentwurf in seiner Sitzung 
am 20. Juni 1990 in Verhandlung genommen. An 
der Debatte, an der sich außer dem Berichterstatter 
die Abgeordneten Hub er, W 0 I f, W abi, 
Sc h war z b ö c k, lngrid Ti c h y - Sc h red e r, 
Dip!.-Kfm. Dr. Johann Bau er und Hofe r 
sowie der Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft Dr. Fis chi er beteiligten, wurde von den 
Abgeordneten lng. Der f I e rund Wo I fein 
Abänderungsantrag betreffend § 13 Abs. 2, § 14 
Abs.5 sowie die Anfügung eines Satzes an § 35 
Abs. 4 eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung des obgenannten 
Abänderungsantrages mit Stimmenmehrheit ange­
nommen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft stellt 
somit den An t rag, der Nationalrat wolle dem von 
der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(1317 der Beilagen) mit den an g e s chi 0 s sen e n ". 
Ab ä n der u n gen die verfassungsmäßige Zu- /. 
stimmung erteilen. 

Wien, 1990 06 20 

Ing. Derfler 

Obmann 
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2 14:32 der Beilagen 

Abänderungen 

zum Gesetzentwurf in 1317 der Beilagen 

1. § 13 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Abweichend von § 6 sind für einen Antrag 
auf Erneuerung der Zulassung nur jene Angaben, 
Unterlagen und Probemengen vorzulegens die für 
eine dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
entsprechende. Beurteilung des Antrages auf Er­
neuerung der Zulassung im Hinblick auf § 8 Abs. 1 
erforderlich sind. Sind die Angaben, Unterlagen 
oder Probemengen nicht vollständig oder für die 
Beurteilung nicht ausreichend, so ist der Antrag 
zurückzuweisen; sofern dies mit dem Schutz der 
Gesundheit von Menschen und der Umwelt 
vereinbar ist, ist jedoch dem Antragsteller die 
Behebung der Mängel innerhalb einer angemesse­
nen Frist, die längstens ein Jahr nach dem Erlöschen 
der Zulassung durch Zeitablauf zu enden hat, bei 
sonstiger Zurüokweisung des Antrages aufzutragen. 
Die §§ 8 und 9 gelten sinngemäß." 

2. § 14 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Im Falle einer Änderung von Angaben 
gemäß Abs. 1 Z 13 dürfen bereits in Verkehr 
gebrachte Pflanzenschutzmittel weiterhin mit den 
vor. der Änderung richtigen Angaben in Verkehr 
gebracht werden. Das vom Zulassungsinhaber oder 
seinem bevollmächtigten Vertriebs unternehmer aus­
gehende Inverkehrb'ringen darf jedoch nur mehr 
zwölf Monate entsprechend den vor der Änderung 
richtigen Angaben erfolgen." 

3. Dem § 35 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

"Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes­
gesetzes bereits im Handel befindliche Pflanzen­
schutzmittel dürfen ohne diesen Hinweis noch 
innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes verkauft werden." 
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